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- mit dem Ziel der Erkennung eines dem Untersuchungsorgan be
kannten Mitarbeiters eines Geheimdienstes, einer kriminellen 
Menschenhändlerbande, einer sonstigen Feindzentrale bzw. von 
Mittätern oder anderen bereits inhaftierten oder verurteilten 
Personen;

In der Untersuchungspraxis werden Bildvorlagen gegenüber 
Verdächtigen, Beschuldigten und Zeugen vorwiegend mit 
dieser Zielstellung vorgenommen. Das Ziel besteht in 
diesen Fällen meist nicht vorrangig in der Identifizie
rung der bereits bekannten Auftraggeber, Mittäter usw,, 
sondern in der Überprüfung der Aussagen von Beschuldigten 
und anderen Personen über angebliche Beziehungen zu Ge
heimdiensten und anderen Feindzentralen bzw. über die Be
teiligung an bestimmten A|<tionen/St raf taten. Die IVieder- 
erkennung der betreffenden Person wird ein bevyeiserheb- 
licher Hinweis für die Wahrheit der auf ĉ iese 'Person be
zogene Beschuldigtenaussage. ^
Das Ziel kann allerdings in best immi öf^fleften auch darin 
bestehen, durch die Identifizierung 'das^bereits bekannten 
Angehörigen einer Feindorganisatiama.cfiese Organisation 
zu bestimmen, die dem Verdacht ige n/Beschuld igten mit-
unter unbekannt g e b l i e b e i n  kann.

Wir wollen uns an die«^ < 5l \ V

läge zum Zwecke de r

Le ausschließlich auf die Bildvor-
izierun.e bereite bekannter Vordöcnti—

qer beschränken. Di)ßse Unternuchungehandlunq ist auf die Wieder- 
erkennung einer Person auf der Grundlage einer Fotoorafie oe- 
richtet . Die im Zusammenhang mit der Gcnenüberstcllunn ent
wickelten Hinweise über die Vorbcreitung, Durchführung und Do'-u- 
mentierung dieser Ident if izierunn smaßnahme sind demzufolge analog 
anzuwenden. Das betrifft vor allem

- die Vorbereitungsphasc

Grundsätzlich sollte die Person, von der begründet angenommen 
wird, daß sie Hen Verdächtigen identifizieren kann, auch vor 
einer Bildvorlage detailliert zum Sachverhalt befract werden. 
Dabei sind die bereits im Zusammenhang mit der Vorbcreitunn auf 
eine Genenübcrs.tollunn detailliert erläuterten Umstände des 
Kennenlernss/bzw. der Wehrnehmuno zu klären und es ist eine 
Personenbeschreibung zu erarbeiten.
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